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6Ob92/96g

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.06.1993

Norm

ABGB §578

ABGB §721

ABGB §722

Rechtssatz

Die vom Erblasser selbst mit Blaupapier hergestellte Durchschrift seines eigenhändig geschriebenen und gefertigten

letzten Willens ist keine Abschrift, sondern als weitere Ausfertigung seiner eigenhändigen letztwilligen Anordnung

anzusehen.
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